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Sponsoring-Vertrag 
 

zwischen 
 

Firma 
 
 

nachfolgend «Sponsor» genannt 
 

und 
 

Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel (ZUN)  
vertreten durch  
Frau Astrid Spiri 
Bühlstrasse 26 

9217 Neukirch an der Thur 
 
 

nachfolgend «ZUN» genannt 
 
 

1. Einleitung, Zweck des Vertrages 
 
Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Sponsor und dem 
ZUN.  
 
Der Sponsor will sich durch die Unterstützung des ZUN in seinem Geschäfts-
gebiet besser bekannt machen und sein Engagement für die Schweizer Geflü-
gelrassen nach aussen kommunizieren.  
 
Der ZUN benötigt Mittel zur Finanzierung seiner Aktivitäten und möchte den 
Bekanntheitsgrad des Vereins in der ganzen Schweiz durch die Zusammenar-
beit mit einer vertrauenswürdigen Firma steigern. 

 
 
2. Vertragsdauer 
 
Der vorliegende Sponsoring-Vertrag beginnt am 1. Januar 2011 und dauert 
bis zum 31.Dezember 2015.  
 
Über eine Vertragsverlängerung entscheiden die Parteien bis spätestens 6 
Monate vor Ablauf des Vertrages.  
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3. Leistungen des ZUNs 
 
Der ZUN gestattet dem Sponsor, den offiziellen Titel 

 
Sponsor des Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel (ZUN) 

 
 zu tragen und diesen im Rahmen seiner Marketing-Aktivitäten nach aussen zu 

kommunizieren.  
   

Der ZUN verpflichtet sich zur Organisation und Durchführung der Vereinsakti-
vitäten gemäss Jahresprogramm. 
 

  
Visuelle Auftritte des Sponsors beim ZUN: 
 
Logo und Firmennamen des Sponsors treten  
§ auf allen offiziellen Drucksachen des ZUN, insbesondere auf dem Flyer, auf 

dem Briefpapier, auf Rassenbeschreibungen, Merkblättern, Anzeigen, Pla-
katen, Pressemappen, Jahresbericht etc. 

§ auf der offiziellen Website des ZUN  
in Erscheinung.  
 
Der Sponsor hat nach Absprache das Recht während den offiziellen durch den 
ZUN organisierten Anlässe, sich und seine Produkte bekannt zu machen.  

 
4. Leistungen des Sponsors 
 
Der Sponsor entschädigt den ZUN für die unter Punkt 3 aufgeführten Leistun-
gen mit einem jährlichen Sponsoringbeitrag in der Höhe von Fr. ………….. 
Diese Summe ist jeweils per 31. Januar zur Zahlung fällig  
Raiffeisenbank am Ricken, 8733 Eschenbach SG, PC-Konto 90-3184-9, zu 
Gunsten ZUN, CH68 8129 8000 0041 7448 0 
 
Der Sponsor gibt dem ZUN die Möglichkeit, in seinen Schaufenstern für die 
Mitgliedschaft bei dem ZUN zu werben.  
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5. Schlussbestimmungen 

 
Teilnichtigkeit:  
Sollte sich eine Bestimmung dieses Vertrages als ungültig erweisen, berührt 
dies die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des Vertrages nicht. Soweit möglich, 
werden die Parteien die ungültige Bestimmung durch eine gleichwertige gülti-
ge ersetzen. 

 
Vertragsänderungen: 
Abänderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Im Falle der Nicht-
einhaltung des Vertrages in einzelnen Punkten hat der Sponsor das Recht, den 
Sponsoringvertrag angemessen zu kürzen. 

 
Recht, Gerichtsstand:  
Unstimmigkeiten suchen die Parteien nach Möglichkeit aussergerichtlich im 
gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Gerichtsstand für allfällige gerichtliche 
Auseinandersetzungen ist St. Gallen.  
 
Dieser Vertrag wird in zwei Exemplaren, je ein Exemplar für die beiden Partei-
en, ausgestellt und unterschrieben. 
 
 
 
Der Sponsor: …………………………………………………………………………… 
 
Ort, Datum:
 …..……………………………………………………………………….
. 
 
Unterschrift(en):
 ………………………………..………………………………………….
. 
 
 
 
 
Der Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel 
 
Ort, Datum:
 ……………………………………………………………………………
. 
 
Unterschriften: Astrid Spiri Hansueli Mösli 
 Präsidentin Sponsorenbetreuer 

 
 …………………………………………………………………………… 
 


